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Die Einwohnergemeinden Solothurn -~2-ti'Cnwil unterbreiten dem .. -.. -

Regierürigsrat ·denr'spezf'ell~n >J3~t;~Julks}?Tän ·~it -d~n.:d~~~ehÖ;~~d~n 
Bauvorschriften über. d~~--'il!r€iaJ.>ilifi·~::fhalb; de~: zU.6hwil~;~~t~~·~~ei·--"·-·-. ---
Biberiststrasse/SZB~~rasse (Wyss-Area:l},zur -Genehini~gtl.ii'g:··:c - ;· -- ·--

. . ~ .. 
,. '. ~ ·.· ·-.., .,: ' 

Der Geltungsbereich dieses Planes umf~s?t:::.:d.:i,e.,Grundstücke GB 

--~Qloth~n, ~rn-. 35T, 352,-·?5'J:.9;-· sbwie a::s- ~Zu:chW.i:i Nrn. 714 und 78BY-
~ ·~· _.-.;-··· :.-.: :··l·_·~~;.:· .... :_ ..... ·:.···:·~:··.-. ··'1:····-~-~---· .:~-. _r_.;. --_-··::··''r:·> ... ~ ............ ·:"":····.;··.·~...-·-;:•·:·: ·:. ··: 
X Vörge'Sehie-n::::Si-nd:-;zwei vJ;:erg~.schOf!Si_ge Bauten längs der Biberist-

- strasse, ein eing~sc}lo"s~.i~~~- ~aq~~b~l;l {evtl. Gapag(3~)i ~J:rl ;Z.e_ntrum<> 
,:··:···-:..<.~ :!·~ )'·. .. '· . . . ' ... , . ·::~.. . . ·: .. ···' .•,.: .. .. .. · . '-· ., .. . ' . . "; 

18017 - 20 000 

des Areals und vier- Bau,t~n. a si,~ben ~schosse. J)ie :Erßclliie·ssun~,r:: :' 

des gesamten Ar~~]_~-: ~r:f~{~t -d-u:~~h. e,ine zusammengefasste Ein- und 

Ausfahrt von der;:: Zu_c}).w,il.~:rstrass-e her. Die Parkierung und die 

Garaglerung sind mit unterirdischen Einstellhallen sowie ober

irdischen Abstellplätzen geregelt. Gemäss Bauvorschriften sind 

auf dem gesamten Areal 5 Kinderspielplätze zu erstellen. Ferner 

muss die Bauherrschaft des Areal für einen Kindergarten zur Ver-

fügung stellen. -~ : 

. -
('>· • ..... 

Die öffentliche Planauflage für beide Gemeinden el;)fo,lgt:e l!örr(:l9 • _ · 

August bis 17. September 1965 •. Fris:tgemäsa· wurden'- zwei 'Ein,s~~acßen 
.··ei~~reicBt/: __ ~;~~,·b~.lde ,~f_n'_~}l{.d.e~::u~bi;et dE3r Gem~·i~de_-~iZ~-h~~~; .. _-.,._ 

liegenden T'eii' des Bebauungsplanes betrafen. Il:l de:r_:iFblg~ :viil.'t'~~~.. .·. 
. . ·. :· :>, ··:·.->.> !'~~- .:' .. :, ·.·. __ :_: .. ~~-~ .:: 

eim:die:s(h:· Einspj:;acit€m -zu:riübkgEizogen'. -: - . __ . · · .,, 

Die Eins;prec~erin F:rau Anna'Tfsch~h:_:Wi~s,· v~:F'tret~,n .:dur,ch,lle.r!'~: : ·· 

Dr.· Max Gti-~siy·;· FÜ.rsp;ech-~~ -~d Not-a~, S~lothu;~,L-:s~-eiit;e--d:i{s_. 
Begehren, es sei in Ziff. 6 der 's;p~-b.er:L~ii<B~u:vor~~hrif,t~h rl~s·-

• • 1 . '. : • • i ' '· .' f . . ~- • : ~ . . . : . . .. • • . ' • . .. • 

Wort unentgeltlich zu steichen.- Diesem Begehren wurde entspro

chen. Auf Grund dieser Tatsache waren gemäss § 15 des kantonalen 
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Baugesetzes die Gemeinderäte beider Gemeinden :für die Genehmigung 

zuständig. Sie erf'olgte in Solothurn in der Sitzung vom 21. De

zember 1965 und in Zuchwil am 14. Oktober 1965. 

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. Materiell sind 

~· auöh. keine Bemerkungen anzubringen.~ 

Es wird 

beschlossen: . . 

Dem speziellen· ·Be hauungf5P!~k- .. .:fW~ss~:A~aJ,~~:.:sQ:Vti@.: .. d@n .. da.z~ehörenden 
I3a1i~oi--.Scl!~:t~t:e~·wira~4f~L::Ge:~raiüi~€-·~±!-t~ii~t~~i.'. . · ·· ·· :: · · 

Gene~t~g~~~~;k~~:.~:.; .. Fr·::c_.2i~lF.~~~:-~':.~s .... :.,z~:,:~~~i .... : .. :.:.~,,:.~'···::··:~~~··,-:·~·-···' ·· .... ~~-~~--·.··.;.····:·- ·· 
Publikationskosten Fr. 14~=-.:-·-··· .. ·--~---·- ·---.,-·---··--·-·-·· .. ····· ...... _ ·---·.··.···- ·· · · ( 

Total . Fr. 38 .• -- .(Im Ko.tltolcorr?nt .mit ·den Einwohnerge-
. ....:.._::::==== •· meindeli Soldthurn und · Zuch-t.iil zu ·je t 

· . : ·: :z:u: .:v:~.:cteohnen. 

(StaatskanizJJeLNr. 217) KK El:n:wokme:rgemeinde Solothurn 

( Staa tskanzlEü Nr_. .218) KK.·. Einwohnergemeinde Zuchwil 

. ; ~ . : . . .. 

Bau-Departement (4) 
Kant. Hochbauamt (2) 

.. :"' 

Der.?~aatßSChreiber: 
···.l .: .. · .. : •· •. 

• • • . • I . 
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Kant. <Tief:bauamt (2} , . ::.. · ... ' . .t ·.·:·. . . . . . 

.... J~.r~. Se~l;'et.är des Bau-D(3par~eme.n::tes (2) . . . . 
' Kant·~ '·Planu.nisstelle ( 2}, mit Akten:, l gen·. Plan und Bauvorschriften 

Kreiis.bauam:t: ,r, Solothu.rn·, mi,t: l· gen.. Plan un.,d Bauvorsch,.:r;:Lf:t.en 
Kant. Finan~erwaltung (2) 
Bauverwalt\ir.fg d~r Ein'Wbhnergemeihde Sblothurn, mit 1 gen'. Plan und 

Bauvorschriften .. · 
Ammannamt der Einwohnergemeinde Solothurn 
Bauverwaltung der Einwo.hne;rg~me;i.p.tie: .'.Zuohw_il, mit l gen.,, ):!:1,:.@ und 

Bauvorschriften . . ... -- -·~- ·-· ------ ---·-· · ··---· .. · 
Armilartnailit ~d.dr Eiiiw-öh.n.ergemeinci(i zhchwi1 · · · '; · 
Amtsblatt ·;C·Publikatiön ,des .. Dispo~sitivs) 
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Spezielle Bauvorschriften zum speziellen Bebauungsplan 

Zuchwilerstrasse - Biberiststrasse (Wyss-Areal) für 

GB Solothurn Nr. 351 sowie GB Zuchwil Nr. 714 und 788. 

1. Das Gebiet der GB Solothurn Nr. 351 sowie GB Zuchwil Nr. 

714 und 788 darf nur innerhalb der Hausbaulinien überbaut 

werden. Unterirdische Bauten sind ausserdem unter Inne

haltung der Abstände gernäss § 31 Abs. 1 und 2 des Normal

·baureglementes gestattet. Hausbaulinien haben die Rechts-

-" wirkungv.qn Baulinien. Die bestehenden Baulinien auf GB 

Solothurn Nr. 351 sowie GB Zuchwil Nr. 714 und 788 werden 

aufgehoben. 

2. Die jeweils zulässige Geschosszahl inkl. Erdgeschoss ist 

im speziellen Bebau~ngsplan eingetragen._ 

Die .Dachabschlüsse sind als Flachdächer-auszubilden. 

Attikageschosse und Dachaufbauten für technische Funk

tionen sind nicht gestattet mit Ausnahme der Kuben der 

Treppenhäuser, die das Dach im Maximum um 2.50 m über

ragen dürfen. 

3. Die im speziellen Bebauungsplan eingetragene provisorische 

Ein- und Ausfahrt auf die Zuchwilerstrasse gilt nur bei 

Erstellung vori nicht mehr als zwei Wohriblöcken. Werden 

weitere Gebäude auf den GB Solothurn Nr. 351, GB Zuchwil 

Nr. 714 resp. 788 erstellt, muss die Ein- und Ausfahrt 

auf Kosten dieser Grundeigentümer verlegt und in der im 

speziellen Bebauungsplan festgelegten definitiven Lage 

erstellt werden. 

4. Die Grundeigentümer sind verpflichtet, für die jeweiligen 

Neubauten Abstell- und Verkehrsflächen für die PW der 

Besucher und Benützer ihrer Liegenschaft auf privatem 

Grund zu erstellen. 

Die Erschliessungsstrassen und die Autoabstellplätze sowie 

die Zugangswege sind gernäss den Eintragungen im speziellen 

Bebauungsplan zu erstellen, wobei die Baubehörde in jedem 



Falle die Anzahl Abstellplätze gernäss den üblichen Normen 

im Baugesuchsverfahren vorschreibt. · 

5. Auf dem Gebiet des speziellen Bebauungsplanes sind total 

5 Kinderspielplätze in genügender Grösse zu erstellen .• 

Die Pläne hiezu sind mit den Baugesuchen, als integrie

render Bestandteil derselben, einzureichen. 

6. Das Land für die Erstellung eines Kindergartens auf GB 

Zuchwil Nr. 714 ist von der Bauherrschaft 

zur Verfügung zu stellen; voraussichtlich 7 bis 8 Aren. 

7. Muss die durch die Grundstücke GB Zuchwil Nr. 714 und 788 

führende Kanalisation wegen der geplanten oder einer ( 

andern Ueberba.uung des Areals verlegt werden, so ver~ 

pflichten sich die Eigentümer dieser Grundstücke, für 

sämtliche Kosten aufzukommen, die durch die Verlegung der 

Kanalisation entstehen. Die Kosten sind dabei im Verhältnis 

zur Grundstückgrösse unter die Grundeigentümer zu verteilen. 

Im Grundbuch ist diese Verpflichtung als· Dienstbarkeit mit 

"Kanalisationsdurchleitungsrecht" zu Gunsten der Einwohner

gemeinden Biberist und Zuchwil, zu Lasten der Grundstücke 

GB Zuchwil Nr. 714 und 788 einzutragen. 

8. Der vorliegende spezielle Bebauungsplan kann nur mit Zu

stimmung beider Gemeinden (Solothurn und Zuchwil) abge

ändert werden. 

Solothurn und Zuchwil, 

11 Dez. 1965 
Vom Regierungsrat durcfi· heutige:Jll 
Beschluss Nr. /51-; ..r genehmigt. 

Solothurn, den 2 2, 1'1~-,.;r_ 19 66 

( 
.".,..·" 

rgemeinde dsr Stadt Solothurn 

Der~if:z: -· 
,A:.--ß::L ~ 


